


Arbeitszeit
ist geregelt: wenn du unter 18 bist – nicht mehr als 40 Stunden pro Woche und 8 
Stunden pro Tag, jedoch mit Ausnahmen, wenn es im Kollektivvertrag festgelegt ist.

Berufsschule
ist Pfl icht bei der Lehre und gleichzeitig Arbeitszeit! Du musst dich dort auch krank 
melden! Zeugnisse musst du deinem Ausbildungsbetrieb zeigen!

Krankenstand
musst du zu Arbeitsbeginn (!) deinem Betrieb oder der Berufsschule melden und von 
deinem Arzt ab dem ersten Tag bestätigen lassen! Ansonsten ist es unentschuldigtes 
Fehlen.

Lehrlingsentschädigung
ist gesetzlich geregelt, wie hoch diese mindestens sein muss. Sie wird dir auf dein 
Konto überwiesen, und du solltest einen Lohnzettel bekommen. Kontrollieren!

Lehrverhältnis auflösen
muss schriftlich erfolgen – nach der Probezeit braucht es wichtige Gründe (z.B. un-
entschuldigtes Fernbleiben). Oder am Ende des ersten oder zweiten Lehrjahres wird 
eine Mediation eingeleitet. Du kannst auch einverständlich das Lehrverhältnis lösen. 
Vorsicht, lass dich immer beraten!

Lehrvertrag
muss binnen 3 Wochen nach Beginn der Lehre vom Betrieb der Lehrlingsstelle gemel-
det werden. Enthalten sind persönliche Daten, Lehrberuf, Lehrzeit. Wenn du unter 18 
bist, unterschreibt deine gesetzliche Vertretung. Lies den Vertrag genau durch!

Probezeit
dauert zu Lehrbeginn 3 Monate und ist heikel – das Lehrverhältnis kann ohne Gründe 
von dir oder vom Betrieb schriftlich (!) gelöst werden. Danach wird es schwieriger 
(siehe „Lehrverhältnis aufl ösen“).

Urlaub
hast du 5 Wochen pro Kalenderjahr. Sprich deine Urlaubspläne früh genug mit deinem 
Betrieb ab! Du brauchst das Einverständnis!

Zeitaufzeichnungen
sind wichtig. Notiere täglich, wann du gearbeitet hast und wann du Pausen gemacht 
hast! Das wird bei Streitigkeiten helfen.




